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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §103 Abs9;

BVergG 2006 §2 Z10;

BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 §3;

1. BVergG 2006 § 103 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 103 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 103 gültig von 01.02.2006 bis 04.03.2010

1. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2014 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2013

3. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

4. BVergG 2006 § 2 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

5. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

6. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Da die Au=orderung zur Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen eine Einheit darstellen (Hinweis E vom

22. April 2009, 2007/04/0065), ist für die Beurteilung, ob ein Nachprüfungsantrag dem reduzierten Gebührensatz nach

§ 3 BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 unterliegt, fallbezogen maßgeblich, ob der erkennbare Wille des Antragstellers

darauf gerichtet ist, die Festlegung des Auftraggebers, welche Leistung er zu welchen Bedingungen erhalten möchte,

somit die Ausschreibung (gemäß der Begri=sbestimmung des § 2 Z 10 BVergG 2006) zu bekämpfen. Im vorliegenden

Fall haben die revisionswerbenden Parteien zutre=end darauf hingewiesen, dass im Nachprüfungsantrag der

mitbeteiligten Partei Rechtswidrigkeiten im Leistungsverzeichnis bzw. in den Allgemeinen Ausschreibungsbedingungen

geltend gemacht worden sind. Der Umstand, dass als nichtig zu erklärende, gesondert anfechtbare Entscheidung die

"Au=orderung zur Angebotsabgabe" genannt wurde, vermag nichts daran zu ändern, dass der Antrag seinem Inhalt

und seiner Zielsetzung nach gegen die Ausschreibung gerichtet war. Ausgehend davon sind in einem Fall wie dem

vorliegenden die reduzierten Gebührensätze des § 3 BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 maßgeblich.Da die

Au=orderung zur Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen eine Einheit darstellen (Hinweis E vom 22. April

2009, 2007/04/0065), ist für die Beurteilung, ob ein Nachprüfungsantrag dem reduzierten Gebührensatz nach

Paragraph 3, BVwG-PauschGebV Vergabe 2014 unterliegt, fallbezogen maßgeblich, ob der erkennbare Wille des

Antragstellers darauf gerichtet ist, die Festlegung des Auftraggebers, welche Leistung er zu welchen Bedingungen

erhalten möchte, somit die Ausschreibung (gemäß der Begri=sbestimmung des Paragraph 2, Zi=er 10, BVergG 2006)

zu bekämpfen. Im vorliegenden Fall haben die revisionswerbenden Parteien zutre=end darauf hingewiesen, dass im

Nachprüfungsantrag der mitbeteiligten Partei Rechtswidrigkeiten im Leistungsverzeichnis bzw. in den Allgemeinen

Ausschreibungsbedingungen geltend gemacht worden sind. Der Umstand, dass als nichtig zu erklärende, gesondert

anfechtbare Entscheidung die "Au=orderung zur Angebotsabgabe" genannt wurde, vermag nichts daran zu ändern,

dass der Antrag seinem Inhalt und seiner Zielsetzung nach gegen die Ausschreibung gerichtet war. Ausgehend davon

sind in einem Fall wie dem vorliegenden die reduzierten Gebührensätze des Paragraph 3, BVwG-PauschGebV Vergabe

2014 maßgeblich.
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